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 1. Gefahrstoffbezeichnung  
 • Leicht entzündliche Gefahrstoffe, flüssig, wasserun löslich 

• Z.B. Nitroverdünnung, Universalverdünnung, Farben, Lacke, Benzin, Ethylacetat 
 

 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT  
festgelegte 
Schutzstufe  
1 
2 
3 
4 

Verordnung brennbare Flüssigkeiten (VbF) Gruppe  
Kategorie 1:           Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar,  
                               Flammpunkt (FP) < 230C und Siedebeginn(SB) ≤ 350C 
Kategorie 2:           Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,  
                               FP < 230C und SB > 350C 
Kategorie 3:           Flüssigkeit und Dampf entzündbar,  
                               FP ≥ 230C und SB ≤ 600C 
      •      Die Flüssigkeiten sind meistens leichter als Wasser und bei Raumtemperatur leicht    
              flüchtig, ihre Dämpfe sind i.d.R. schwerer als Luft und bilden ein explosionsfähiges  
              Dampf-Luft-Gemisch . 

• Einige Substanzen wirken narkotisch und entfettend  auf die Haut. Andere werden 
durch die Haut aufgenommen und wirken gesundheitsschädlich . 

 

 
Gefahr 

3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 
 • Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut, Augen und Kleidung.  

• Benutzen Sie die zur Verfügung gestellte Schutzkleidung und Hautschutzmittel . 
• Ziehen Sie benetzte Kleidung sofort aus  ⇒ Gesundheitsgefahr und erhöhte 

Brandgefahr 
• Substanzen nie über offenen Feuer erwärmen. 
• Geschlossenen, möglichst geerdete Apparaturen benutzen, Lagerbehälter geschlossen 

halten. 
• Arbeiten unter Abluft durchführen, für gute Lüftung sorgen . 
• Zündquellen, offene Flammen und Wärmequellen in der  Nähe des Arbeitsplatzes 

meiden. 

 

4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL 
 • Machen Sie sich vor Beginn der Arbeiten  mit den notwendigen 

Sicherheitseinrichtungen vertraut, d.h. Notruf, Feuerlöscher, Löschdecken, Notduschen 
usw. 

• Im Gefahrenfall sind alle Anwesenden sofort zu informieren und haben den 
Gefahrenbereich unverzüglich zu verlassen. Den Anweisungen der anwesenden 
Aufsichtsführenden ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Bei kleinen Entstehungsbränden löschen Sie mit CO2- oder Pulverlöscher, eventuell mit 
Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl). 

• Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen / Aerosolen. Beim Auftreten gefährlicher 
Dämpfe oder Aerosole sind Atemschutzgeräte mit den entsprechenden 
Kombinationsfiltern anzulegen. 

 

5. ERSTE HILFE 
 Auch Personen mit geringfügigem Gefahrstoffkontakt sollten dem Arzt zugeführt werden. 

Geben Sie die Gefahrstoffbezeichnung, wenn vorhanden das DIN-Sicherheitsdatenblatt oder 
ggf. eine Stoffprobe mit weiteren Informationen zum Arzt mit. 

• Haut:  Mehrere Minuten gründlich mit Wasser waschen, Notduschen benutzen, mit 
Gefahrstoff beschmutzte Kleidung entfernen.                      

• Augen:  Bei gut geöffneten Lidspalt mehrere Minuten unter fließenden Wasser spülen 
⇒⇒⇒⇒ Arzt.  

• Verschlucken:  Sofort und wiederholt Wasser trinken, falls erforderlich mit Aktivkohle-
Zusatz, Erbrechen vermeiden. Arzt konsultieren! 

• Einatmen:  Zufuhr von viel Frischluft, u.U. Arzt konsultieren! 
• Verbrennungen:  Kühlen mit Wasser, Gesichts- und Augenverbrennungen 

unverbunden lassen. Für ärztliche Behandlung  sorgen. 

 

Stoffmerkmalsbezogene 
Gruppen-Betriebsanweisung 

gem. GefStoffV 

 
Elektrische Maschinen 
und Leistungselektronik 
 



   

  PE/16.03.2010 
 

6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG 
 • Die Gefahrstoffe sind in ordnungsgemäßen Behältern mit ordnungsgemäßer 

Deklarierung über den Sicherheitsingenieur Dipl.-Ing. Finkeldey (Tel.:-457, 
uwe.finkeldey@fh-gelsenkirchen.de) zu entsorgen. 

 

Datum: 
Nächster 
Überprüfungstermin: 

Unterschrift: 
Laborleiter 

 


